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KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]Leitfaden zum Pächterwechsel
Sparte am Wasserwerk Gadebusch e.V.

1. Grundsätzliches
Ein Pächterwechsel in der Sparte am Wasserwerk Gadebusch e.V. ist nicht privatrechtlich zwischen bisherigen und neuen Nutzern regelbar, sondern unterliegt den Regelungen der Satzung, der Gartenordnung sowie den Vorgaben des Vorstands.
Ein Pächterwechsel umfasst nicht automatisch die Übernahme des bestehenden Pachtvertrags. Der Verein bleibt Eigentümer und Hoheitsträger der Flächen und entscheidet über die Verpachtung nach eigenem Ermessen.

2. Zustimmungspflicht durch den Vorstand
Ein Pächterwechsel bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Vorstands.
Der Vorstand prüft insbesondere:
- die Eignung des neuen Bewerbers (z. B. Vereinsinteresse, Zuverlässigkeit),
- offene Verpflichtungen des bisherigen Pächters,
- bauliche oder satzungswidrige Veränderungen auf dem Grundstück.
Ohne diese Zustimmung ist kein Wechsel möglich.

3. Keine automatische Übernahme des Pachtvertrags
Ein bestehender Pachtvertrag geht nicht auf den neuen Nutzer über.
Der neue Pächter erhält zunächst einen einjährigen Nutzungsvertrag auf Probe.
Erst nach erfolgreichem Ablauf der Probezeit und Bestätigung durch den Vorstand kann:
- die Mitgliedschaft im Verein beantragt werden,
- anschließend ein regulärer Pachtvertrag abgeschlossen werden.

4. Form und Ablauf des Wechsels
1. Meldung an den Vorstand durch den bisherigen Pächter mit Angabe eines potenziellen Nachfolgers.
2. Vereinbarung eines Vor-Ort-Termins zur Übergabebesichtigung und ggf. Wertermittlung.
3. Prüfung durch den Vorstand: bauliche Anlagen, Ordnungsgemäßheit des Gartens, offene Verbindlichkeiten.
4. Einladung des potenziellen Nachpächters zu einem Informationsgespräch.
5. Schriftliche Zustimmung des Vorstands.
6. Abschluss des einjährigen Nutzungsvertrags mit dem neuen Nutzer.
7. Nach Ablauf des Jahres: Entscheidung über Mitgliedschaft und Verpachtung.

5. Nichtigkeit privater Absprachen
Absprachen, Vereinbarungen oder Übergabeverträge zwischen bisherigen und zukünftigen Nutzern, die der Satzung oder der Gartenordnung widersprechen, sind rechtlich nichtig und für den Verein nicht bindend.
Dazu gehören insbesondere:
- nicht genehmigte Bauten oder Anlagen,
- überhöhte „Ablösesummen“,
- mündliche Versprechungen über Mitgliedschaft oder Pachtrecht.

6. Wichtig für beide Seiten
Bisherige Pächter bleiben verantwortlich für ihre Parzelle, bis der Vorstand den Wechsel schriftlich bestätigt hat.
Neue Nutzer dürfen die Parzelle nicht eigenständig betreten oder nutzen, bevor der Vorstand die Nutzungsübernahme vertraglich geregelt hat.

7. Kontakt
Bei Fragen oder Unsicherheiten zum Ablauf des Pächterwechsels wenden Sie sich bitte direkt an den Vorstand:

📧 E-Mail: info@sparteamwasserwerk.de
📞 Telefon: 0155 10563393
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